










Anlage 1 
 
 

Muster 
für Arbeitsverträge mit Lehrkräften,  

die befristet eingestellt werden 1 
 
 

Zwischen 
 
dem Land Brandenburg 
 
 
vertreten durch Schulleiterin/Schulleiter der …………………….-Schule (Arbeitgeber) 
 

und 
 
Frau/Herrn .................................................................................................................... 

Anschrift: ……………………………………………………………………………………… 

geboren am: ………………………………………………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird folgender 

 
A r b e i t s v e r t r a g 

 
geschlossen: 
 
 

§ 1 
 
 
Frau/Herr …………………………………………………………………………………… 

wird ab __.__.20__  als teiIzeitbeschäftigte Lehrkraft mit  

 

__/26 LWS    __/28 LWS2 

 

der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer entsprechenden 
vollbeschäftigten Lehrkraft eingestellt.  

 
Das Arbeitsverhältnis ist befristet bis zum __.__.20__.  
 
Es umfasst insgesamt ___ Unterrichtsstunden. 
 
Zweck der Befristung ist Vertretung einer Lehrkraft zur Absicherung des Unterrichts.3 
 

 
 
 



 2

 
§ 2 

 
Für das Arbeitsverhältnis gelten 

- der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 

- der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur 
Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) sowie 

- die Tarifverträge, die den TV-L und den TVÜ-Länder ergänzen, ändern oder er-
setzen, 

in der Fassung, die für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und für 
das Land Brandenburg jeweils gilt. 
 
 

§ 3 
 
Die Probezeit nach § 2 Absatz 4 TV-L beträgt sechs Monate.4 

 
Für die Kündigung des gemäß § 30 Absatz 1 Satz 1 TV-L befristeten Arbeitsverhält-
nisses gilt § 34 Absatz 1 TV-L.  
 
 

§ 4 
 
Für die Eingruppierung gelten die Abschnitte A und B der Richtlinien der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder über die Eingruppierung der im Angestelltenverhältnis 
beschäftigten Lehrkräfte - Lehrkräfte-Ost (Lehrer-Richtlinien-O der TdL) - in der je-
weiligen Fassung in Verbindung mit der Anlage 4 Teil B TVÜ-Länder.  
 
Die/Der Beschäftigte wird vorläufig in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. 
 
Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens einer neuen Ent-
geltordnung können auch entgeltgruppenübergreifend erfolgen (§ 17 Absatz 4 TVÜ-
Länder). 
 
Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung sind alle Eingruppierungsvor-
gänge vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand 
(§ 17 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder). 
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§ 5 

 
Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenab-
reden sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden. 
 
 
 
 
....................................................................................................................................... 
(Ort, Datum) 
 
 
 
 
 
............................................................                        …………………………………… 
               (Arbeitgeber) (Beschäftigte/Beschäftigter) 
 
 
 
                                            
1 Dieses Vertragsmuster ist nur für Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 

zu verwenden. 
 
2     Nicht Zutreffendes streichen. 
 
3     Welche Lehrkraft vertreten wird, ist aktenkundig zu machen, ohne dass deren persönliche Daten                             
       in diesen Arbeitsvertrag aufgenommen werden. 
 
4 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten 6 Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht 

eine kürzere Zeit vereinbart ist. 
 

 



Anlage 1a 
 
 

Muster 
für Arbeitsverträge mit Lehrkräften,  

die befristet weiterbeschäftigt werden 1 
 
 

Zwischen 
 
dem Land Brandenburg 
 
 
vertreten durch die Schulleiterin/den Schulleiter2 der …………………….-Schule  

(Arbeitgeber) 
 

und 
 
Frau/Herrn .................................................................................................................... 

Anschrift: ……………………………………………………………………………………… 

geboren am: ………………………………………………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird folgender 

 
Änderungsvertrag 

 
geschlossen:  
 
 

§ 1 
 
 
Frau/Herr …………………………………………………………………………………… 

wird ab __.__.20__  als teiIzeitbeschäftigte Lehrkraft mit  

 

__/26 LWS    __/28 LWS3 

 

der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer entsprechenden 
vollbeschäftigten Lehrkraft weiterbeschäftigt.  

 
Das Arbeitsverhältnis ist befristet bis zum __.__.20__.  
 
Es umfasst insgesamt ___ Unterrichtsstunden. 
 
Zweck der Befristung ist Vertretung einer Lehrkraft zur Absicherung des Unterrichts.4 
 

 
 



 2

 
 

§ 2 
 
Im Übrigen gelten die Vereinbarungen aus dem Arbeitsvertrag vom __.__.____5. 
 
 
 
....................................................................................................................................... 
(Ort, Datum) 
 
 
 
 
 
............................................................                        …………………………………… 
               (Arbeitgeber) (Beschäftigte/Beschäftigter) 
 
 
 
                                            
1 Dieses Vertragsmuster ist nur für Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 

zu verwenden. 
 
2     Nicht Zutreffendes streichen. 
 
3     Nicht Zutreffendes streichen. 
 
4     Welche Lehrkraft vertreten wird, ist aktenkundig zu machen, ohne dass deren persönliche Daten                             
       in diesen Arbeitsvertrag aufgenommen werden. 
 
5     Hier ist das Datum aus dem Einstellungsarbeitsvertrag einzusetzen (dort Seite 3 unter § 5). 
  



 
 
 
PKB-Leitfaden Anlage 2 – Arbeitsrechtliche Hinweise  
 
 
Arbeitsvertrag 

 

Lehrkräfte sind abhängig Beschäftigte. Mit ihnen ist zwingend ein Arbeitsvertrag vor 
Arbeitsaufnahme zu schließen. Honorarverträge sind nicht zulässig. 

 

Die zu schließenden Arbeitsverträge zur Absicherung des Vertretungsfalls sind befristete 
Arbeitsverträge. Daher sind die Regelungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes zu 
beachten. Dabei ist der Sachgrund für die Befristung der Vertretungsfall, § 14 Abs. 1 Nr. 3 
TzBfG. Sachgrundbefristete Arbeitsverträge können mit derselben Lehrkraft beliebig oft 
verlängert oder neu geschlossen werden, solange der Sachgrund (jeweils) gegeben ist (im 
Unterschied zu sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen). 
 
Die befristeten Arbeitsverträge sollen jeweils für die Dauer des Vertretungsfalls geschlossen 
werden. In der überwiegenden Zahl der Fälle ist das der Zeitraum der attestierten Dienst- 
bzw. Arbeitsunfähigkeit der vertretenen Lehrkraft. Die befristeten Arbeitsverträge und 
Verlängerungen sind –zur Wirksamkeit der Befristung– vor Arbeitsaufnahme schriftlich zu 
schließen, d. h. von der Lehrkraft und der Schulleiterin/dem Schulleiter zu unterschreiben.  
 
Achtung: Fehler bei befristeten Arbeitsverträgen sind schwerwiegend, da unbefristete 

Arbeitsverhältnisse zustande kommen. Dann ist das Personalkostenbudget 
schnell überschritten.  

 

Im Übrigen sind Arbeitsverträge, die eine Abrufarbeit beinhalten, für die hiesigen 
Vertretungsfälle nicht geeignet. Die Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 TzBfG, feste 
Vereinbarung einer wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit oder nach den gesetzlichen 
Vorgaben (wöchentlich zehn Stunden bzw. täglich mindestens drei zusammenhängende 
Stunden) sind nicht praktikabel. Zudem wäre auch die rechtzeitige Mitteilung (vier Tage im 
Voraus nach § 12 Abs. 2 TzBfG kaum zu gewährleisten.   
 
In der Problematik der personalvertretungsrechtlichen Beteiligung des Lehrerrates sollten die 
Schulleiterinnen und Schulleiter versuchen durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
der Information, welche Lehrkräfte aus der PKB für welche Fächer im Vertretungsfall 
eingestellt werden können (auf welche zurückgegriffen werden soll), um ggf. mit einem 
Vorab-Beschluss der Lehrerrates im Vertretungsfall Zeit zu sparen. 
 



Anlage 3 
PKB - Hinweis für Rentenbezieher1 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Schulstempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte(r) Frau / Herr __________________, 
 
ich freue mich, dass Sie bereit sind, im Vertretungsfall als Lehrkraft an meiner Schule tätig zu 
sein. 
 
Sie erhalten eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung und haben das für Sie 
maßgebliche Regelrentenalter noch nicht erreicht. Eine Tätigkeit als Lehrkraft kann daher 
Auswirkungen auf die Höhe Ihrer Rente haben. 
 
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Rentenversicherungsträger über etwaige 
Hinzuverdienstgrenzen und die sonstigen Folgen einer Arbeitsaufnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 

                                                 
1 2-fach. Auf der Kopie für die Akten Datum der Absendung/Übergabe vermerken. 


